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Bekanntmachung
HIRSCHHORN. Gemäß § 1 der Hauptsatzung 
der Ortsgemeinde Hirschhorn wird hiermit fol
gende Satzung der Ortsgemeinde Hirschhorn 
bekanntgemacht.
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, daß gemäß § 24 Abs. 
6 der Gemeindeordnungs für Rheinland-Pfalz 
(GemO) eine Verletzung der Bestimmungen 
über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) 
und der die Einberufung des Gemeinderates (§

Bekanntmachung 
für die Ortsgemeinde Hirschhorn

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
hier: Bebauungsplan “Am Denkmal, 1. Ände
rung“ der Ortsgemeinde Hirschhorn
Durch mittlerweile erfolgte Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes und des Oberver
waltungsgerichtes Rheinland-Pfalz ist ein Be
bauungsplan als nichtig anzusehen, wenn er 
nicht ordnungsgemäß ausgefertigt wurde. Um 
diesem entgegen zu treten, hat der Ortsgemein
derat Hirschhorn in seiner Sitzung vom 
20.01.1994 beschlossen, den Bebauungsplan “Am 
Denkmal. 1. Änderung“ rückwirkend zum 
28.03.1991 inkraftzusetzen.
Der Bebauungsplan wurde am 8.2.1994 vom Orts
bürgermeister unterzeichnet und erhält somit 
gemäß § 10 der Landesverordnung zur Durch
führung der Gemeindeordnung (GemDVO) vom 
21.02.1974 (GVB1. S. 98), in der derzeit geltenden 
Fassung, zu § 27 der Gemeindeordnung für. 
Rheinland-Pfalz (GemO) vom 14.12.1973 (GVB1. 
S. 104), in der derzeit geltenden Fassung, das 
Ausfertigungsdatum vom 8.2.1994.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau
ungsplan “Am Denkmal, 1. Änderung“ der Orts
gemeinde Hirschhorn rückwirkend zum 

34 GemO) betreffenden Vorschriften unbeacht
lich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tat
sachen, die eine Rechtsverletzung begründen 
könnten, gegenüber der Verbandsgemeindever
waltung geltend gemacht worden ist.
Otterbach, 8. 2. 94
Verbandsgemeindeverwaltung:
Junker, Bürgermeister

28.03.1991 in Kraft.
Der Bebauungsplan mit Begründung und den 
textlichen Festsetzungen wird zu jedermanns 
Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindever
waltung Otterbach, Konrad-Adenauer-Str. 19, 
Zimmer 17, 67731 Otterbach, bereitsgelegt: Die 
Einsichtnahme kann während der allgemeinen 
Dienststunden von montags - freitags von 8.30 
Uhr bis 12.00 Uhr, montags - mittwochs von 14.00 
Uhr bis 16.00 Uhr, sowie donnerstags bis 18.00 
Uhr erfolgen.
Auf die Vorschriften des § 44 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschä
digungsansprüche bei Eingriffen in eine bisher 
zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan 
und über das Erlöschen von Entschädigungsan
sprüchen wird hingewiesen. Es wird ferner auf 
die Rechtsfolge des § 215 BauGB hingewiesen. 
Danach ist eine Verletzung von Abwägungsmän
geln des BauGB unbeachtlich, wenn es nicht in
nerhalb eines Jahres, seit Bekanntmachung ge
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungs
planes ist nachfolgend dargestellt.
Annefeld, Ortsbürgermeister
Hirschhorn, 8. 2. 94
Annefeld, Ortsbürgermeister



'AUSZUG

aus der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des

Ortsgemeinderates Hirschhorn

vom 20.1.1994

Tagesordnungspunkt: 3. Beratung und Beschlußfassung über die rück
wirkende Inkraftsetzung der Bebauungspläne
a) Jahn-, Turnerstr., Nordwest-Erweiterung, 

Teil A und
b) Am Denkmal, Erste Änderung

Zu 3

Der Vorsitzende verliest ein Informationsschreiben der Verwaltung bezüglich Be
bauungspläne der Ortsgemeinden. Aus Rechtssicherheit müßte für zwei Bebau
ungspläne in Hirschhorn die. rückwirkende Inkraftsetzung durch den Rat be- 
schlossen werden«
Auf Antrag des Vorsitzenden werden einstimmig vom Rat folgende Beschlüsse ge
faßt :

1. Den Bebauungsplan "Jahn- und Turnerstraße, Nord-Westerweiterung, Teil A" 
rückwirkend zum 20.06.1991 inkraftzusetzen.

2. Den Bebauungsplan "Am Denkmal, 1. Änderung" rückwirkend zum 28.03.1991 
inkraftzusetzen.

Zu 1. hat RM Opp nicht mitgestimmt.;--------------------------------------------


